
Die 8 wichtigsten Regeln für Osterfeuer  
 

1. Osterfeuer sind nur in den Außenbereichen des St adtgebietes erlaubt. 
Ein Blick auf die umseitige Karte sorgt für Aufklär ung. Sie können die 
Abgrenzungen auch beim Fachbereich Umwelt, bei der Bürgerberatung 
oder im Internet einsehen ( www.osnabrueck.de/osterfeuer ) 

 
2. Wenn Sie ein Osterfeuer im Außenbereich abbrenne n wollen, ist 

Folgendes zu beachten:  
 
Kleine Osterfeuer  mit einer Grundfläche von 4 m² bei einer 
Aufschichthöhe von 1,5 m sind telefonisch oder schr iftlich beim 
Fachbereich Umwelt spätestens 3 Wochen  vor Ostern anzuzeigen.  
Aber Achtung!! Sie müssen einen Mindestabstand zu b enachbarten 
Wohngebäuden von 25 m sowie 15 m zu anderen Gebäude n, 
Waldflächen, Bäumen, Hecken sowie öffentlichen Stra ßen und Wegen 
einhalten. Sonst geht es nicht!! 
 
Große Osterfeuer  dürfen maximal eine Grundfläche von 25 m² bei eine r 
Aufschichthöhe von 4 m aufweisen. Der Mindestabstan d zu  
benachbarten Wohngebäuden beträgt bei diesen Feuern  50 m, zu 
sonstigen Gebäuden, Waldflächen, Bäumen, Hecken sow ie öffentlichen 
Straßen und Wegen  15 m.  
Auch hier gilt: Der schriftliche  Antrag muss spätestens 3 Wochen vor 
Ostern  beim Fachbereich Umwelt vorliegen. Es erfolgt dann  vorab eine 
Abnahme zusammen mit der Feuerwehr. Sie erhalten ei nen 
Genehmigungsbescheid, für den 45 Euro berechnet wer den. 
 

      3.  Osterfeuer  sind  nur  am Ostersonntag od er Ostermontag in der Zeit von  
           14.00 – 23.00 Uhr erlaubt. 
 

4.  Es  darf  nur   Gehölz- oder  Strauchschnitt  verbrannt  werden.  Auch  das   
     Verbrennen von unbehandelten Paletten ist nich t erlaubt. 
 
5. Aus  Tierschutzgründen  darf das Material erst a m Tag vor dem Brenntag  
     auf dem vorgesehenen Brennplatz aufgeschichtet  werden. 
 
6.   Es  dürfen  keine  Brandbeschleuniger  (z.B. B enzin, Altreifen) verwendet  

werden. Das Feuer muss beaufsichtigt werden, bis es  komplett 
abgebrannt  und die Glut verloschen ist. 

       
7. Sollte es zu einem Brand kommen (z. B. durch Fun kenflug), informieren 

Sie bitte sofort die Feuerwehr unter Notruf 112. 
 

8. Bereits bei starkem Wind (deutliche Bewegung arm dicker Äste) ist das 
           Abbrennen von Osterfeuern verboten. 
 
Genehmigungsanträge für große Feuer und Anzeigen fü r kleine Feuer, Fragen: 
Stadt Osnabrück, Fachbereich Umwelt, Heiko Brosig 
Stadthaus I, Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück 
Tel.: 0541/ 323-2434 ; Fax: 0541/323 152434; e-mail : brosig@osnabrueck.de



 


